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Ausschuss für strategische Stadtentwicklung [24.11.2020 Entscheidung
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Tagesordnungspunkt

Stellungnahme der Stadt Bergisch Gladbach zum
Planfeststellungsverfahren für die Planänderung Nr. 01 zum
Planfeststellungsbeschluss vom 30.10.2013 für die Errichtung und
den Betrieb einer Erdgasparallelleitung der Nordrheinischen
Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co.KG von
Leverkusen-Hitdorf nach Bergisch Gladbach - Paffrath

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität stimmt der Stellungnahme der

Verwaltung zum Planfeststellungsverfahren für die Planänderung Nr. 01 zum

Planfeststellungsbeschluss vom 30.10.2013 für die Errichtung und den Betrieb einer

Erdgasparallelleitung der Nordrheinischen Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH

& Co.KG von Leverkusen-Hitdorf nach Bergisch Gladbach - Paffrath zu.



Sachdarstellung / Begründung:

Mit Schreiben vom 23.09.2020 informierte die Bezirksregierung Köln über das

Anhörungsverfahren zum Planfeststellungsverfahren für die Planänderung Nr. 01 zum

Planfeststellungsbeschluss vom 30.10.2013 für die Errichtung und den Betrieb einer

Erdgasparallelleitung der Nordrheinischen Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH &

Co.KG von Leverkusen-Hitdorf nach Bergisch Gladbach — Paffrathn und bat gemäß 8 73

Abs. 2 Hs. 1 VwVfG um Stellungnahme bis zum 16.11.2020. Diese ist mit Schreiben vom

28.10.2020 vorbehaltlich der Zustimmung durch den zuständigen Ausschuss für

Stadtentwicklung und Mobilität am 24.11.2020 erfolgt.

Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens sind Änderungen an der mit
Planfeststellungsbeschluss vom 30.10.2013 genehmigten Erdgasleitung der Nordrheinischen

Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co.KG (NETG) von Leverkusen-Hitdorf nach

Bergisch Gladbach-Paffrath. Im Zuge der Ausführungsplanung haben sich notwendige

Anpassungserfordernisse ergeben.

Die Stellungnahme der Verwaltung ist als Anlage beigefügt.


